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W er die Vergangenheit 
nicht kennt, versteht 
die gegenwart nicht 
und kann die zukunft 
nicht gestalten.“ dieser 
satz von august bebel 

(1840—1913) erinnert daran, dass die ge -
schichte und Vergangenheit für das richtige 
Verstehen der gegenwart nicht deswegen 
irrelevant sind, weil sie vergangen sind. 
ohne ihren geschichtlichen kontext, so der 
begründer der deutschen so zialdemo -
kratie, ist die  gegenwart kaum  zu verste-
hen, wenn sie nicht gar missverstanden 
wird.

bebels satz kann auch für die gegen -
wärtige debatte über das sprachliche gen-
dern erhellend sein.  die sprachliche ge -
genwart des deutschen und die gramma-
tik des neuhochdeutschen kennen drei 
gramma tische genera, die unter den fach-
ausdrücken maskulinum, femininum und 
neu trum landläufig bekannt sind. bislang 
wa ren sie nur  deswegen berüchtigt, weil 
ihre Verteilung im deutschen sich nur 
schwer regeln fügt und dem deutschen bei 
mark twain den ruf als „the awful german 
language“ eintrugen. tatsächlich erhöhen 
die drei genera die hürden, das deutsche 
als fremdsprache zu erlernen. 

Über die beurteilung dieses systems und 
insbesondere über die beurteilung der 
ge  nera maskulinum und femininum ist 
aber mittlerweile eine ganz andere diskus-
sion entbrannt. birgt das system der deut-
schen drei genera etwa die gefahr, dass 
seine grammatischen gebrauchsregeln dis -
kri minierend sein können? es gibt mithin 
stimmen, die dies bejahen.

so wird behauptet, dass ein generi-
scher ausdruck wie „der leser“ insofern 
diskriminierend sei, als der gebrauch des 
maskulinen genus „der -er“ mit dem 
männlichen sexus assoziiert werde und 
die feminine geschlechtszugehörigkeit 
ent   weder gar nicht oder nicht genügend 
zum ausdruck bringe. die grundannah-
me ist, dass bei begriffen wie dem sin -
gular  „der leser“ beziehungsweise dem  
plural  „die leser“ die geschlechtszuord-
nung unzureichend markiert sei. aus der 
sich er gebenden sprachkritik wird weiter 
ab geleitet, dass eine sexusexplizite alter-
nativ-genus-markierung  mit dem an -
hängsel „*innen“ oder „:innen“ bei bil-
dungen des typs „leser“ pauschal zur 
an wendung kommen sollte.

doch inwieweit besitzt das gramma -
tische genus überhaupt die aufgabe, das 
biologische geschlecht abzubilden? und 
inwieweit soll oder muss es überhaupt 
aufgabe der grammatik sein, das biolo-
gische geschlecht zu kodieren? es lohnt 
sich ein wissenschaftlicher und linguis -
tischer blick auf die tatsächlichen sprach-
lichen fakten.

so ist zunächst die nicht-sexualität 
der sprachlichen/grammatischen kategorie 
ge  nus im wortschatz leicht ersichtlich. 
bezeichnungen von tieren  (der biber, die 
kuh, das huhn) sowie  von körperteilen 
(der fuß, die ferse, das knie; der mund, 
die nase, das auge) können allen drei ge -
nera angehören. an die stelle des Vor-
urteils, im neuhochdeutschen seien mas-
kulinum und femininum obligate aus-
drucksträger des biologischen maskulinen 
und femininen sexus, rückt somit schnell 
die erkenntnis, dass dem nicht so ist.  

maskulinum, femininum und neutrum 
sind in wirklichkeit viel egalitärer als 
an   genommen. alle drei können zum bei-
spiel sowohl  biologisch männliche als  auch 
weibliche menschen bezeichnen. so be -
zeichnet das grammatische maskulinum 
der liebling/mein liebling wie auch  der 
gast oder der zwilling männliche und 
weibliche wesen gleichzeitig. auch kön-
nen sowohl ein mann als auch eine frau als 
(die) wache fungieren oder eine memme 
sein, also mit einem  grammatischen femi-
ninum bezeichnet werden. das femininum 
die type wiederum ist eine abschätzige 
bezeichnung für ein männliches indivi -
duum. und ein grammatisches neutrum 
schließlich wie das geschwister und das 
kind lässt das geschlecht des geschwisters 
oder kindes als männlich oder weiblich 
unbestimmt.

nur bei einer sehr geringen zahl von 
wörtern kann das neuhochdeutsche sys-
tem der drei grammatischen geschlechter, 
die mit den bloßen etiketten maskulinum, 
femininum und neutrum versehen sind, 
das biologische geschlecht bezeichnen, 
nämlich bei bezeichnungen für menschen 
und höhere tiere. bei der  mehrzahl der 
neuhochdeutschen wörter aber erfüllen 
die drei grammatischen geschlechter eine 
ganz andere funktion. das sogenannte 
maskulinum kennzeichnet zum beispiel 
individuelle wesenheiten wie der teich. 
das sogenannte femininum wird  für  kol-
lektiva und abstrakta wie die flut, die strö-
mung, die Überschwemmung verwendet. 
das sogenannte neutrum kann unter ande-
rem unbestimmte massen bezeichnen, 
etwa das wasser. 

diese  drei funktionen – maskulinum 
für individualisierung, femininum für 
kollektivum/abstraktum, neutrum für 
un bestimmte masse – sind  ererbt. mit  
sexus haben sie nichts zu tun. Viel mehr 
ziehen sie sich produktiv durch die ge -
samte deutsche gegenwartsgrammatik. 
so sprechen wir maskulin-individuativ 
von (vereinzeltem) pfusch, feminin-abs-
trakt von der (unart der) pfuscherei, neu -
tral-unbestimmt ist das (generelle) pfu-
schen. oder: der (vereinzelte) schwatz – 
die (eigenschaft der) schwätzerei – das 
(unbestimmte) schwatzen. 

in unserem zusammenhang ist es 
wichtig, festzuhalten, dass die primäre 
funktion des sogenannten maskulinums 
also darin besteht, individuativa zu kenn-
zeichnen. sie machen über das biologi-
schen geschlecht keine aussage und sind 
ihm gegenüber neutral.

und noch ein blick in die sprachliche 
Vergangenheit: im älteren indoeuropä -
ischen war das sogenannte maskulinum 

ein gemeinsames genus (genus com-
mune), welches belebte wesen beider 
biologischer geschlechter bezeichnete. 
dieser zustand ist nicht nur historisch. 
er hat sich bis heute noch beim frage-
pronomen erhalten, welches nur zwi-
schen „wer“ (belebt) und was (unbelebt) 
unterscheidet. gleichermaßen bezeich-
nete die endung, die im neuhochdeut-
schen „wer“ (engl. who aus *kwos) vor-
liegt, ursprünglich und beim generi-
schen maskulinum immer noch das ge -
meinsame genus (biologisch maskuli-
num+femininum). und ebenso meint 
das maskuline pronomen einer in „ei -
ner trage des andern last“ (gal. 6,2; 
luther) den menschen ohne ansehen 
seines biologischen ge schlechts, ebenso 
auch jeder in „Jeder, der will, kann ge -
impft werden“.

wer also  die sprachgeschichte nicht 
mit ins kalkül zieht, sitzt also schnell 
missverständnissen auf. so wurde das 
pronomen „man“/„jedermann“ von der 
gender-sprachkritik als „männlich“ ge -
deutet – und missverstanden. „man/je -
der mann“ enthalten die ältere bedeutung 
des wortes mann, dessen ursprüngliche 
und im neuhochdeutschen und eng -
lischen teilweise noch erhaltene bedeu-
tung „mensch“ ist. die bedeutungsver -
engung des substantivs „der mann“ auf 
„männlicher mensch“ geschah erst nach-
träglich. 

es liegt im natürlichen wesen der 
sprache, dass sie ältere wortbedeutun-
gen neben jüngeren erhalten kann. neu-
hochdeutsch „mannschaft“ bezeichnet 
eine gruppe von menschen ohne anse-
hung des geschlechts. daher bedarf die 
bezeichnung einer weiblichen mann-
schaft der besonderen kennzeichnung als 
frauenmannschaft. gleiches gilt für das 
englische wort „man“. dessen jüngere 
bedeutung „männlicher mensch“ kon -
serviert selbstverständlich in „mankind“ 
seine ererbte ältere bedeutung „mensch“. 
englisch man-kind bedeutet ebenso wie 
neuisländisch mann-kyn nicht „mann-
heit“, sondern „mensch-heit“. und engl. 
woman hat nichts mit dem männlichen 
menschen zu tun, sondern geht auf alt-
englisch wīfman (wörtlich „weib-
mensch“, „frau-mensch“) zurück. 

nach allem gesagten wird klar, 
dass neuhochdeutsche  ausdrücke wie 
Jeder(mann) nie und zu keiner zeit einen 
bezug zum biologisch maskulinen genus 
aufwiesen. die aussage gilt für mann 
und/oder frau.

auch im neuhochdeutschen plural sind 
mann und frau gleichberechtigt. der plu-
ral-artikel „die“ wird für maskulina, fe -
minina und neutra gleichermaßen ge -
braucht und enthält  keinen hinweis auf 
das grammatische genus. er markiert le -
diglich den bestimmten plural. 

im fall von  täter-  und berufsbezeich-
nungen auf -er wie lehr-er, fisch-er wa -
ren in mittelhochdeutscher zeit im sin-
gular und plural maskulinum und femi-
ninum zusammengefallen, ebenso die 
mas kuline und feminine form des arti-
kels. die neukennzeichnung des fe mi -
ninums mit „-in“ entwickelte sich erst 
nachträglich. 

das bedeutet, dass das ererbte genus 
commune (alias „generisches masku -
linum“) und der lautliche zusammenfall 
der maskulinen und femininen bildung im 
mittelhochdeutschen bei pluralen wie „die 
erzieher“ die genus-markierung außer 
kraft gesetzt hat. der plural „erzieher“ 
steht nicht anders als das gleichbedeutende 
mittelhochdeutsche „zuhtare“ für (mask. 
wie fem.) referenten. 

interessanterweise erhält das eng -
lische mit der doppelverwendung von 
„player“ für weibliche und männliche 
sprecher noch den älteren zustand und 
folgt der sprachökonomie. denn das 
(dem romanischen entlehnte) femini-
num-suffix „-ess“, was ansonsten im 
englischen zur Verfügung stünde (actor, 
aber explizit-feminin actress) ist bei play-
er ungebräuchlich. entsprechend exis-
tiert eine sexusexplizite feminine bildung 
„playeress“ nicht.

menschliche sprachen sind natürliche 
und historisch gewachsene systeme, die 
über den spracherwerb an die jüngere 
ge neration weitergeben werden. daher 
erfordert die adäquate beurteilung der 
grammatik auch das Verständnis ihrer 
ererbten historischen strukturen. wer-
den diese ausgeblendet, besteht die  ge -
fahr von fehleinschätzungen oder miss-
verständnissen aus unwissen. beides 
führt im ergebnis zu irrigen und willkür-
lichen handlungsanweisungen vonseiten 
der sprachkritik. 

ermessensfehlerhaft wäre,  wie ge -
zeigt,  die ansicht, dass das grammatische 
geschlecht maskulinum geschlechtsspe-
zifisch „männlich“ sei, und dass maskuli-
ne formen daher ungeeignet seien, men-
schen weiblichen geschlechts zu be -
zeichnen. um sprache und grammatik 
nicht misszuverstehen, bedarf es der lin-
guistischen aufklärung. dazu  gehört 
aber auch die  grundsätzliche frage: kann 
grammatik überhaupt rückständig, dis-
kriminierend, gefährlich und daher kor-
rekturbedürftig sein? es gibt gründe, 
diese frage zu verneinen.

grammatik kann gerade deswegen 
weder rückständig sein noch diskriminie-
rende ziele verfolgen, da ihr einziger da -
seinszweck darin besteht, eine erfolgrei-
che und ökonomische kommunikation 
zu gewähren.  es gilt, zwischen dem er -
erbten, über den spracherwerb erlernten 
sprachlichen system einerseits und der 
sprachverwendung andererseits zu un -
terscheiden. 

das system, die grammatik, besitzt 
a priori keine intention zu diskriminie-
ren. die sprachverwendung hingegen 
kann durchaus diskriminieren, zum bei-
spiel  durch sprachliche ausgrenzung 
oder diskriminierende herabsetzung bis 
zu demagogischer und hasssprache.

verständnissen lediglich vermutet wer-
den. eine wissenschaftliche handlungs-
grundlage zu berechtigter kritik der 
grammatik existiert nicht, da die gram-
matik einer sprache ein komplexes Öko-
system ist. 

das Verständnis der gegebenen kom-
plexitäten kann die fähigkeiten politi-
scher handlungsträger möglicherweise 
übersteigen. eine laienlinguistik als 
grundlage institutioneller empfehlun-
gen oder anweisungen hat keinen be -
stand.

sowohl august bebels eingangs zitier-
te einsicht der relevanz der geschichte 
für die gegenwart als auch die notwen-
digkeit eines ganzheitlichen Verständnis-
ses von sprache, das sprachliche konser-
vierung und innovation als natürlichen 
und ökonomischen sprachzustand an -
erkennt, besitzen weiterhin uneinge-
schränkte gültigkeit. die ererbte gram-
matik ist somit unschuldig und frei. das 
optionale generische maskulinum im 
sin gular wie jeder besitzt die gleiche be -
rechtigung wie französisch  chacun/jeder. 
der generische plural wie die sprecher 
oder  die spieler diskriminiert genauso 
wenig wie englisch speakers, players. 
ebenso basieren generische feminina 
wie wache, type und das generische 
neu  trum das mitglied auf ererbten –  
wohlgemerkt grammatischen, also un -
schul digen   – regeln.

E ine sich auf missverständ-
nissen der sprachlichen Ver-
hältnisse gründende gram-
matik- und sprachkorrektur 
ist daher sachlich falsch und 
erweist sich als rein ideolo-

gisch motiviert. ideologien, daran sei 
erinnert, beruhen auf theoretischen 
ideen, die der erreichung politischer zie-
le dienen. die sprache als natürliches 
und historisch gewachsenes system, wel-
ches elemente unterschiedlichen alters 
miteinander verbindet, muss davon unbe-
rührt bleiben. der irrtum und die Vorge-
hensweise der gender-sprachkritik ste-
hen in diesem fall auf einer ebene mit 
technokratischen ideologien, die in na -
türliche systeme eingreifen wollen. 

es ergeben sich aus dem gesagten fol-
gende handlungsempfehlungen.

die kennzeichnung des biologischen 
femininums sollte nicht per dekret, son-
dern auf freiwilliger basis und im rahmen 
der ererbten grammatik erfolgen. augen-
maß und beachtung des sprachlichen kon-
texts sind wichtig. bei rollen- und berufs-
bezeichnungen kann die kennzeichnung 
der weiblichen berufsbezeichnung einen 
zweck erfüllen, also managerin, professo-
rin oder informatikerin. außerhalb von 
rollen- und berufsbezeichnungen aber 
erweist sich die unterscheidung von männ-
lich/weiblich oft irrelevant und unterbleibt 
deswegen, so  bei freunden, tätern, mit-
gliedern, touristen, reiserückkehrern, 
tarif partnern, Verkehrssündern, Verbre-
chern, bankräubern. hier ist ein alterna-
tiv-sexus mit den ausdrücken 
freund*innen, täter*innen, mitglie-
der*innen, reiserückkehrer*innen  schlicht 
und einfach kommunikativ unerheblich 
und daher überflüssig.

die sprachliche geschichte ragt mit-
unter in die gegenwartsgrammatik hi -
nein und muss mitberücksichtigt werden. 
so wäre es vielleicht erhellend zu wissen, 
dass bei deutschen begriffen wie student 
und patient, die aus lateinischen parti -
zipien auf -ens, -entis entlehnt sind, eine 
differenzierung in student/studentin, 
patient/patientin oder gar der ersatz von 
studenten durch studierende insofern 
ohne grundlage ist, als die lateinischen 
partizipien -ens, -entis unisex-bildungen 
waren, also sowohl maskulinum als auch 
femininum als auch neutrum bezeichne-
ten. ebenso bezeichnete der lateinische 
begriff collega (m.) als kollektivum „die 
kollegenschaft“ ohne ansehung des bio-
logischen geschlechts.

in wirklichkeit war und ist die gram-
matik oft viel fortschrittlicher als ange-
nommen, und das unbemerkt von gesell-
schaftlicher oder politischer sprachkri-
tik. außersprachliche kritik und korrek-
tur der ererbten grammatik entbehren 
jedweder grundlage, wenn grammati-
sche regeln missverstanden werden. so 
er weist sich die kritik, das generische 
maskulinum verschweige den weiblichen 
sexus, als haltlos, weil das generische 
maskulinum, wenn es menschen bezeich-
net, zwischen männlichem und weibli-
chem geschlecht nicht unterscheidet. 

dass die unterschiedslose bezeich-
nung des männlichen und weiblichen ge -
schlechts ganz natürlich ist, mag ab -
schließend ein blick auf die drei deut-
schen anredepronomina vor augen füh-
ren. neuhochdeutsch du, ihr und sie 
unterscheiden formal nicht, ob der/die 
angeredete(n) männlich oder weiblich 
sind. diese unterscheidung muss viel-
mehr der kontext leisten. dass formen 
und wörter das biologische geschlecht 
(den sexus) unerwähnt lassen können, 
war jedenfalls nie ein kommunikatives 
oder außersprachliches problem. dass 
der (grammatisch männliche) mensch 
und die (grammatisch weibliche) person 
männliche wie weibliche personen be -
zeichnen, ist daher auch bis jetzt kaum 
als anstößig oder änderungsbedürftig be -
trachtet worden. 

es bedarf also eines aufgeklärten Ver-
ständnisses des grammatischen systems, 
welches den grammatischen begriff ge -
nus/gender nicht wörtlich nimmt, son-
dern im sinne seiner tatsächlichen und 
ererbten grammatischen funktionen ver-
steht.
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wenn die grammatik nun nachweis-
lich rein kommunikationsunterstützend 
und somit unschuldig ist, ergibt sich fol-
gende frage. haben staatliche institutio-
nen wie ministerien, behörden, universi-
täten oder stadtverwaltungen  die aufga-
be oder das recht, grammatik zu verän-
dern? die antwort lautet nein. 

D ie muttersprachlich erlern-
te grammatik möchte und 
muss lediglich die erfolg -
reiche und ökonomische 
kommunikation garantie-
ren. sprachkritik jeder 

cou leur, ob privat oder öffentlich, institu-
tionell oder staatlich, hat sich daher aus-
schließlich  auf die Verwendung von spra-
che zu richten. in der grammatik hat 
sprachkritik  nichts zu suchen. die beurtei-
lung und strukturierung der grammatik 
einer sprache kann und darf  nicht aufgabe 
der politik sein. Vielmehr ist von ihr zu ver-
langen, dass sie  ein wissenschaftliches Ver-
ständnis von grammatik fördert, welches 
aufgeklärt und nicht ideologisch, ent-
spannt und nicht polarisierend ist. sekun-
där angetragene pseudoprobleme, die sich 
auf missverständnissen gründen und ima-
ginäre polarisierungen vorgaukeln, sind 
gefährliche irrwege. 

die linguistische aufklärung muss des-
wegen auf folgenden standpunkten 
bestehen: 

erstens: wissenschaftliche termini 
müssen im sinne ihrer definition ver-
standen und dürfen nicht wörtlich ge -
nommen werden.    genus ist nicht gleich 
sexus. 

zweitens: nimm termini nicht wört-
lich. der akkusativ (von lateinisch  accu-
sare/anklagen) ist genauso wenig der fall 
der anklage wie das genus maskulinum 
eindeutig für den männlichen oder das 
genus femininum für den weiblichen se -
xus stünde. im falle des deutschen sind 
grammatische genera ererbte, seman-
tisch komplexe nominalklassen mit 
nichtsexusbezogener funktion. 

drittens: sprachen sind tendenziell 
ökonomische kommunikationssysteme. 
unökonomisch wäre das diktat einer 
ge  nerellen sprachlichen explizitheit, die 
eine eins-zu-eins-kodierung des gesag-
ten und gemeinten verlangte. unter den 
beispielen für unökonomische bildungen 
mit kommunikativ überflüssigem *innen 
befinden sich bürger(*innen)steig, mit-
glieder(*innen)befragung, und, hyper-
charakterisierend: kanzlerinkandidatin. 

Viertens: Vom diktat einer sprach -
lichen explizitheit ist abzuraten. es gibt 
vielmehr ein recht zu sprachlicher im -
plizitheit. zudem gebietet es der respekt 
vor anderen kulturen, unterschiedliche 
gesellschaftliche und innersprachliche 
konventionen, die ererbt sind, zu achten. 

fünftens: die menschliche sprache ist 
natürlich und gleicht erst recht keinem 
computer, dessen algorithmen auf nur 
einer einzigen binären rechenstruktur 
ba sieren. weil sprache kein computer- 
algorithmus ist, besitzen grammatische 
regeln beschränkungen, ausnahmen, 
his torisch bedingte anomalien und oft 
rein konventionelle anwendungsbreiten, 
die nicht begründbar sein müssen. so 
sind  zu partizipien mit -nd-, -t- oder bil-
dungen auf -ling keine femininbildungen 
auf *in(nen) möglich. grammatischer 
nonsens sind *mitwirkend*innen, 
*angestellt*innen, *ankömmling*innen 
oder das in der katholischen kirche im -
mer beliebter werdende lai*innen. 

sechstens: es ist schlichtweg logisch 
falsch, aus der möglichkeit, eine gram-
matische kategorie misszuverstehen, 
die einschränkung des gebrauchs die-
ser kategorie abzuleiten. so wenig in 
der realen welt  alkoholmissbrauch 
nicht  ein kategorisches alkoholverbot 
ver langt, so wenig erzwingt miss-
bräuchlichkeit in der sprache ein Ver-
bot missverständlicher begriffe. an -
dernfalls müssen große teil der gram-
matik oder des lexikons der  deutschen  
sprache von staats wegen gestrichen 
werden.

siebtens: ein ähnlicher fehlschluss ist 
es übrigens auch, aus der möglichkeit, 
sprachliche elemente oder ausdrücke 
he rabwürdigend verwenden zu können, 
pauschal die notwendigkeit abzuleiten,  
deren Verwendung einzuschränken oder 
zu sanktionieren.  es gilt eben wiederum, 
zwischen der grammatik, die bestimmte 
wortbildungen vorsieht, und der sprach-
verwendung, die herabwürdigend sein 
kann, zu unterscheiden. so ist es irrig, 
aus der möglichkeit, eine ableitungssilbe 
wie -ling pejorativ zu verwenden (von 
luthers naseweisen klüglingen angefan-
gen bis zu lüstlingen und widerlingen 
der gegenwart), oder aus der möglich-
keit, dass ein wort auf -ling auch miss-
bräuchlich-herabsetzend, diskriminie-
rend gebraucht werden könnte, dessen 
Vermeidung oder gar Verbot abzuleiten.

die ererbte und aktuelle funktion des 
suffixes -ling besteht nämlich ausschließ-
lich in der Vereinzelung (X-ling bedeutet 
X als einzelnes mitglied/exemplar einer 
gruppe). die abschätzige Verwendung 
von begriffen auf -ling liegt außerhalb 
der grammatischen/morphologischen 
funk tion dieses suffixes. die funktion 
des suffixes -ling ist also nicht abschät-
zig, sondern – wie im fall von ankömm-
ling, frühling, liebling, schmetterling, 
zwilling und dem englischen  darling –  
rein individualisierend. dies  gilt auch für 
andere suffixe. aus dem umstand, dass 
deminutivsuffixe auch spöttisch verwen-
det werden können, würde man ebenso 
nicht auf deren Verbot oder das Verbot 
einzelner solcher dringen. niemand kä -
me auf die idee, künftig den gebrauch 
des wortes mädchen zu vermeiden, weil 
bildungen auf -chen auch spöttisch-iro-
nisch verwendet werden können wie im 
fall von  freundchen.

alles in allem sollte politische und ge -
sellschaftliche sprachkritik  sich nicht auf 
die grammatik, sondern ernsthaft auf die 
sprachverwendung und tatsächlich gege-
bene missbräuche beschränken und eben 
nicht auf solche, die aufgrund von miss-
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